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Ladestationen
Anhang 5

1. Ladestationen

Ladestationen mit einem Anschluss >3.7kVa sind bewilligungspflichtig.
Unabhängig ob fest installiert oder Anschluss an Steckdose.

2. Anschlussbedingungen

Einfamilienhaus
Max. 11kW, bei >= 2 Ladestationen ist ein Managementsystem gefordert.

Mehrfamilienhaus / Gewerbebauten
Generell 11kW bis 4 Ladestationen, für jede weitere Ladestation + ca 3.7kW
Bei >= 2 Ladestationen ist ein Managementsystem gefordert.

Genehmigt vom Vorstand am 5. Dezember 2022
Inkrafttreten: per sofort
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Schema für den Anschluss von Ladestationen

S1 mit Öffner-Kontakten ausführen. (Vorbereitung zwingend)

Lastabwurfsteuerung
in Ladestation
integriert


